
i 

1 ij 
!' P 

• , · f  
l ... i, 
,-/ 

ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 632718, DW 23 

Zl. 379/84 
GZo2999/84 

, 

An das 

, �, � , .. .,' ��::.. I Lt:NTWU� 
D ____ ......... _ ..... _ .. '[12 ...... -GEl19---1 

() 1985 D.. v. ' ?  

: ·. ·.0.'·. I! JAM ii\; 1:""" """" I I 'w' , .... ��. .::1' , ""_� =- \ 

Bundesmini sterium für Land- und � �--' (M'1'1L 
Forstwirtschaft iIJ,,yrT1N F 
Stubenring 1 
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Zu GZo 130523/02 - I 3/84 

Betro: Entwurf eines Abkommens zwischen der Republik Öster­
reich und der Tschechoslowakischen-Sozialistischen 
R epublik über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Pflanzenschutzes; 

Der gegenständliche Gesetzesentwurf, welcher eine Er­

g änzung bisheriger Rechtsvorschriften darstellt, ist nach Auf­

fassung des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages notwendig 

u nd daher in jeder Hinsicht zu begrüßeno Es fällt angenehm auf, 

daß der Entwurf in einer sehr klaren und verständlichen Sprache 

abgefaßt isto 

Vor allem entbehrt er jeglicher Verklausulierung, ein 

Umstand, der bei internationalen bilateralen Verträgen erfolg­

v ersprechend erscheint, da das Bestreben in bestmöglicher Form 

k lar und eindeutig festgelegt isto Es kann daher diesem Gesetzes­

e ntwurf uneingeschränkt zugestimmt werdeno 

Wien, am 26oNovember 1984 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

DroSCHUPPICH 
Präsident 
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